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25. Gebiet Physikalische und Rehabilitative Medizin   
 
Definition: 
 
Das Gebiet Physikalische und Rehabilitative 
Medizin umfasst die sekundäre Prävention, die 
interdisziplinäre Diagnostik, Behandlung und 
Rehabilitation von körperlichen Beeinträchtigungen, 
Struktur- und Funktionsstörungen mit konservativen, 
physikalischen, manuellen und naturheilkundlichen 
Therapiemaßnahmen sowie den Verfahren der 
rehabilitativen Intervention. 
 
Facharzt/Fachärztin für Physikalische 
und Rehabilitative Medizin  
(Physikalischer und Rehabilitativer 
Mediziner/Physikalische und Rehabilitative 
Medizinerin) 
 
Weiterbildungsziel: 
 
Ziel der Weiterbildung im Gebiet Physikalische und 
Rehabilitative Medizin ist die Erlangung der Fach-
arztkompetenz nach Ableistung der vorgeschrie-
benen Weiterbildungszeit und Weiterbildungs-
inhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
 
60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an 
einer Weiterbildungsstätte 
gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1, davon  
• 12 Monate in der stationären Patienten-

versorgung im Gebiet Chirurgie und/oder in 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
Neurochirurgie und/oder Urologie, 

• 12 Monate in der stationären Patienten-
versorgung im Gebiet Innere Medizin 
und/oder in Allgemeinmedizin, Anästhes-
iologie, Kinder- und Jugendmedizin und/oder 
Neurologie, 

• können bis zu 24 Monate im ambulanten 
Bereich abgeleistet werden. 

 
Weiterbildungsinhalt: 
 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in 
- der Rehabilitationsabklärung und 

Rehabilitationssteuerung 
- der Klassifikation Gesundheitsstörungen nach 

der aktuellen Definition der WHO 
- der Durchführung von 

Rehabilitationsmaßnahmen einschließlich der 
Frührehabilitation mit dem Ziel der Beseitigung 
bzw. Verminderung von Krankheitsfolgen, der 
Verbesserung und Kompensation gestörter 
Funktionen und der Integration in Bereiche der 
beruflich/schulischen, sozialen und 
persönlichen Teilhabe  

- den Grundlagen der Diagnostik von Reha-
bilitation erfordernden Krankheiten, Verlet-
zungen und Störungen und deren Verlaufs-
kontrolle 

- der Indikationsstellung, Verordnung, Steuerung, 
Kontrolle und Dokumentation von Maßnahmen 
und Konzepten der physikalischen Medizin 
einschließlich der Heil- und Hilfsmittel unter 
kurativer und rehabilitativer Zielsetzung 

- den physikalischen Grundlagen, physio-
logischen und pathophysiologischen 
Reaktionsmechanismen einschließlich der 
Kinesiologie und der Steuerung von Gelenk- 
und Muskel-, Nerven- und Organfunktionen 

- der Besonderheit von angeborenen Leiden und 
von Erkrankungen des Alters 

- der physikalischen Therapie wie Kranken-
gymnastik, Ergotherapie, medizinische 
Trainingstherapie, manuelle Therapie, 
Massagetherapie, Elektro- und Ultraschall-
therapie, Hydrotherapie, Inhalationstherapie, 
Wärme- und Kälteträgertherapie, der 
Balneotherapie, Phototherapie 

- der Behandlung im multiprofessionellen Team 
einschließlich Koordination der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit 

- Aufgaben, Strukturen und Leistungen in der 
Sozialversicherung 

- den Grundlagen und der Anwendung von 
Verfahren zur Bewertung der Aktivitäts-
störung/Partizipationsstörung einschließlich 
Kontextfaktoren (Assessments) 

- der Erstellung von Behandlungs- und Reha-
bilitationsplänen einschließlich Steuerung, 
Überwachung und Dokumentation des 
Rehabilitationsprozesses im Rahmen der 
Sekundär- und Tertiärprävention und 
Nachsorge 

- der Patienteninformation und Verhaltens-
schulung sowie in der Angehörigenbetreuung 

- der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie 
- psychogenen Symptomen, somatopsychischen 

Reaktionen und psychosozialen 
Zusammenhängen 

- der Bewertung der Leistungsfähigkeit und 
Belastbarkeit, der Arbeitsfähigkeit, der Berufs- 
und Erwerbsfähigkeit, des Grades der 
Behinderung sowie der Pflegebedürftigkeit 
auch unter gutachterlichen Aspekten 

 
Definierte Untersuchungs- und 
Behandlungsverfahren: 
- Erstellung von Behandlungs- und Reha-

bilitationsplänen einschließlich deren 
epikritischer Bewertung 

- spezielle Verfahren der rehabilitativen Diag-
nostik, z. B. sensomotorische Tests, Leistungs-, 
Verhaltens- und Funktionsdiagnostiktests, 
neuropsychologische Tests 

- rehabilitative Interventionen, z. B. Reha-
bilitationspflege, Dysphagietherapie, neuro-
psychologisches Training, Biofeedback-
verfahren, Musik- und Kunsttherapie, 
rehabilitative Sozialpädagogik, Diätetik, 
Entspannungsverfahren 

- funktionsbezogene apparative Messverfahren, 
z. B. Muskelfunktionsanalyse, Stand- und 
Ganganalyse, Bewegungsanalyse, Algometrie, 
Thermometrie
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Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
• den allgemeinen Inhalten der Weiterbildung für 

die Abschnitte B und C  
• der Rehabilitationsabklärung und Reha-

bilitationssteuerung 
• der Klassifikation von Gesundheitsstörungen 

nach der aktuellen Definition der WHO 
• der Durchführung von Rehabilitationsmaß-

nahmen einschließlich der Frührehabilitation mit 
dem Ziel der Beseitigung bzw. Verminderung 
von Krankheitsfolgen, der Verbesserung und 
Kompensation gestörter Funktionen und der 
Integration in Bereiche der beruflich/ 
schulischen, sozialen und persönlichen 
Teilhabe  

• den Grundlagen der Diagnostik von Reha-
bilitation erfordernden Krankheiten, Verlet-
zungen und Störungen und deren Verlaufs-
kontrolle 

• der Indikationsstellung, Verordnung, Steuerung, 
Kontrolle und Dokumentation von Maßnahmen 
und Konzepten der physikalischen Medizin 
einschließlich der Heil- und Hilfsmittel unter 
kurativer und rehabilitativer Zielsetzung 

• den physikalischen Grundlagen, physiolo-
gischen und pathophysiologischen Reaktions-
mechanismen einschließlich der Kinesiologie 
und der Steuerung von Gelenk- und Muskel-, 
Nerven- und Organfunktionen 

• der Besonderheit von angeborenen Leiden und 
von Erkrankungen des Alters 

• der physikalischen Therapie wie Krankengym-
nastik, Ergotherapie, medizinische Trainings-
therapie, manuelle Therapie, Massagetherapie, 
Elektro- und Ultraschalltherapie, Hydrotherapie, 
Inhalationstherapie, Wärme- und Kälteträger-
therapie, der Balneotherapie, Phototherapie 

• der Behandlung im multiprofessionellen Team 
einschließlich Koordination der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit 

• Aufgaben, Strukturen und Leistungen in der 
Sozialversicherung 

• den Grundlagen und der Anwendung von 
Verfahren zur Bewertung der Aktivitäts-
störung/Partizipationsstörung einschließlich 
Kontextfaktoren (Assessments) 

• der Erstellung von Behandlungs- und 
Rehabilitationsplänen einschließlich Steuerung, 
Überwachung und Dokumentation des 
Rehabilitationsprozesses im Rahmen der 
Sekundär-, Tertiärprävention und der 
Nachsorge 

• der Patienteninformation und Verhaltens-
schulung sowie in der Angehörigenbetreuung 

• der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie 
• psychogenen Symptomen, somatopsychischen 

Reaktionen und psychosozialen Zusammen-
hängen 

• der Bewertung der Leistungsfähigkeit und 
Belastbarkeit, der Arbeitsfähigkeit, der Berufs- 
und Erwerbsfähigkeit, des Grades der 
Behinderung sowie der Pflegebedürftigkeit auch 
unter gutachterlichen Aspekten 

 
Untersuchungs- und 
Behandlungsverfahren  

Richt
zahl 

• Erstellung von Behandlungs- und 
Rehabilitationsplänen einschließlich 
deren epikritischer Bewertung 

500 

• spezielle Verfahren der rehabilitativen 
Diagnostik,  
z. B. rehabilitative Assessments, 
sensomotorische Tests, Leistungs-, 
Verhaltens- und Funktionsdiagnostik-
tests, neuropsychologische Tests 

300 

• rehabilitative Interventionen,  
z. B. Rehabilitationspflege, Dysphagie-
therapie, neuropsychologisches 
Training, Biofeedbackverfahren, 
Musik- und Kunsttherapie, rehabilita-
tive Sozialpädagogik, Diätetik, 
Entspannungsverfahren einschließlich 
physikalischer Therapieverfahren,  
z. B. Krankengymnastik, Ergotherapie, 
manuelle Therapie, medizinische 
Trainingstherapie, Elektrotherapie, 
Thermotherapie, Massagen, Lymph-
therapie, Hydro- und Balneotherapie, 
Inhalationstherapie 

400 

• funktionsbezogene apparative 
Messverfahren, 
z. B. Muskelfunktionsanalyse, Stand- 
und Ganganalyse, Bewegungs-
analyse, Algometrie, Thermometrie 

500 
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Allgemeine Inhalte für die 
Abschnitte B und C : 
 
Die Weiterbildung beinhaltet unter Berücksichti-
gung gebietsspezifischer Ausprägungen auch 
den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in 
 
- ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen 

Grundlagen ärztlichen Handelns 
- der ärztlichen Begutachtung 
- den Maßnahmen der Qualitätssicherung und 

des Qualitätsmanagements einschließlich des 
Fehler- und Risikomanagements 

- der ärztlichen Gesprächsführung einschließ-
lich der Beratung von Angehörigen 

- psychosomatischen Grundlagen 
- der interdisziplinären Zusammenarbeit 
- der Ätiologie, Pathophysiologie und 

Pathogenese von Krankheiten 
- der Aufklärung und der Befunddokumentation 
- labortechnisch gestützten Nachweisverfahren 

mit visueller oder apparativer Auswertung  
- medizinischen Notfallsituationen 
- den Grundlagen der Pharmakotherapie 

einschließlich der Wechselwirkungen der 
Arzneimittel und des Arzneimittelmissbrauchs 

- der Durchführung von Impfungen 
- der allgemeinen Schmerztherapie 
- der interdisziplinären Indikationsstellung zur 

weiterführenden Diagnostik einschließlich der 
Differentialindikation und Interpretation 
radiologischer Befunde im Zusammenhang 
mit gebietsbezogenen Fragestellungen 

- der Betreuung von Schwerstkranken und 
Sterbenden 

- den psychosozialen, umweltbedingten und 
interkulturellen Einflüssen auf die Gesundheit 

- gesundheitsökonomischen Auswirkungen 
ärztlichen Handelns 

- den Strukturen des Gesundheitswesens 
 

 
 
 
 
 
 
 

Begriffsbestimmungen 
 
Kompetenz  stellt die Teilmenge der Inhalte eines 
Gebietes dar, die Gegenstand der Weiterbildung 
zum Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder 
Zusatz-Weiterbildung sind und durch Prüfung 
nachgewiesen werden. 
 
Die Basisweiterbildung  umfasst definierte 
gemeinsame Inhalte von verschiedenen 
Facharztweiterbildungen innerhalb eines Gebietes, 
welche zu Beginn einer Facharztweiterbildung 
vermittelt werden sollen.  
 
Fallseminar  ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit 
konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 
einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines 
Weiterbildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie das dazugehörige 
Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 
 
 
Der stationäre Bereich  umfasst Einrichtungen, in 
denen Patienten aufgenommen und/oder Tag und 
Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu 
gehören insbesondere Krankenhausabteilungen, 
Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen.  
 
Zum ambulanten Bereich  gehören insbesondere 
ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, 
Tageskliniken, poliklinische Ambulanzen und 
Medizinische Versorgungszentren.  
 
Unter Notfallaufnahme  wird die Funktionseinheit 
eines Akutkrankenhauses verstanden, in welcher 
Patienten zur Erkennung bedrohlicher 
Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um 
Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen 
Versorgung festzustellen. 
 
Als Gebiete der unmittelbaren 
Patientenversorgung  gelten Allgemeinmedizin, 
Anästhesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere 
Medizin, Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, 
Neurologie, Physikalische und Rehabilitative 
Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Strahlentherapie, Urologie. 
 
Abzuleistende Weiterbildungszeiten  sind 
Weiterbildungszeiten, die unter Anleitung eines 
Arztes zu absolvieren sind, der in der angestrebten 
Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung 
zur Weiterbildung befugt ist.  
 
Anrechnungsfähige Weiterbildungszeiten  sind 
Weiterbildungszeiten, die unter Anleitung eines zur 
Weiterbildung befugten Arztes absolviert werden. 
 


